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Beschlussvorlage

' @@
zur

Frühzeitigen Beteiligung gem. 55 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 des Bebauungsplanes Nr. 13

für das Gebiet Südlich der Königstraße“ der Gemeinde Rethwisch

Sachverhalt:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rethwisch hat in der Sitzung am 27.01.2020 für das Gebiet Südlich der

Königstraße den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 13 gefasst.

Zwischenzeitlich wurde ein Vorentwurf erarbeitet. Auf dem Gelände wird ein allgemeines Wohngebiet vorgesehen.

Die Erschließung erfolgt über die Königstraße.

Seitens des Planungsbüros GSP wurde der beigefügte Vorentwurf erstellt. Nähere Einzelheiten der Planung werden

auf der Sitzung vorgestellt.

— Beschlussvorschlag:

1. Der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 13 für das Gebiet südlich der Königstraße wird in der vorliegenden

Fassung / mit folgenden Änderungen gebilligt:

2. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und die Aufforderung zur

Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (é 4 Abs. 1

BauGB) soll schriftlich
'

erfolgen.

3. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung über die allgemeinen Ziele und Zwecke der

Planung nach € 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB soll im Rahmen einer Auslegung durchgeführt werden. Der Bürgermeister

wird beauftragt, dies öffentlich bekannt zu machen.

4. Zusätzlich sind der Inhalt der Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und die nach 5 4 (1) S.

1 BauGB auszulegenden Unterlagen ins Internet einzustellen und über den Digitalen Atlas Nord des Landes

Schleswig-Holstein zugänglich zu machen.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche davon;anW'esend f dafür " _

dagegen.
'

Stimmenthaltung

Mitgliederzahl
* ‘ ' ' '

'

Bemerkung:

Aufgrund des 5 22 GO waren keine / folgende Gemeindevertreter/innen von der Beratung und Abstimmung

ausgeschlossen; sie waren weder bei der Beratung noch bei der Abstimmung anwesend:
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1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 und 5 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO)

1.1 In den Allgemeinen Wohngebieten sind Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche
und sportliche Zwecke sowie die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Betriebe des
Beherbergungsgewerbes, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht
zulässig. Die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden-, Schank- und Speisewirtschaften,
nicht störende Handwerksbetriebe sowie nicht störende Gewerbebetriebe sind ausnahmsweise
zulässig.

2. Höhe baulicher Anlagen, Zahl der Vollgeschosse
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB sowie § 16 Abs. 2 + 3, § 18 und § 20 BauNVO)

Gebäudehöhe

2.1 In den Allgemeinen Wohngebieten werden maximal festgesetzte Gebäudehöhen (GH) durch die
Höhenangabe über der mittleren Höhe des Fahrbahnrandes festgesetzt. Maßgeblich ist die Höhe
des Fahrbahnrandes über die gesamte Grundstücksbreite parallel zur Straßenbegrenzungslinie der
Erschließungsstraße bzw. zum Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (GFL).

2.2 Grundsätzlich gelten die in der Planzeichnung festgesetzten maximalen Gebäudehöhen (GH). Für
bestimmte Bereiche sind Ausnahmen wie nachfolgend zulässig:

Von der festgesetzten Gebäudehöhe (GH) ausgenommen sind betriebsbedingte technische
Anlagen, Anlagen für Lüftungen und Kühlung, Schornsteine und betriebsbedingte Antennenanlagen
sowie untergeordnete Bauteile. Für die v.g. Anlagen und Bauteile ist eine Überschreitung der
maximalen Gebäudehöhe (GH) um bis zu 1,00 m zulässig.

Oberkante Fertigfußboden

2.3 Die Oberkante Fertigfußboden (OKFF) der Gebäude innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete
1 und 2 (WA 1 und 2) ist mindestens 20 cm über der mittleren Höhe des Fahrbahnrandes
vorzusehen. Maßgeblich ist die Höhe des Fahrbahnrandes über die gesamte Grundstücksbreite
parallel zur Straßenbegrenzungslinie der nächstgelegenen Planstraße bzw. zum Geh-, Fahr- und
Leitungsrecht (GFL).

3. Abweichende Bauweise
(§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 4 BauNVO)

In der abweichenden Bauweise (a) gelten die Vorschriften der offenen Bauweise (o) mit der
Maßgabe, dass Gebäudelängen über 25,0 m nicht zulässig sind.

4. Stellplatzflächen und Nebenanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 19 Abs. 4 BauNVO)

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes 1 (WA 1) ist eine Überschreitung der zulässigen
Grundflächenzahl (GRZ) durch Stellplätze, überdachte Stellplätze (sog. Carports), Nebenanlagen,
Garagen sowie deren Zufahrten und genehmigungsfreie bauliche Anlagen gem. LBO bis zu einer
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,5 zulässig.

5. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen i.d. Baugebieten
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

5.1 In dem Allgemeinen Wohngebiet 1 (WA 1 ) sind maximal zwei (2) Wohnungen pro Einzelhaus [E]
sowie  zwei (2) Wohnungen pro Doppelhausscheibe zulässig.

5.2 In dem Allgemeinen Wohngebiet 2 (WA 2) sind maximal acht (8) Wohnungen pro Einzelhaus
zulässig.

6. Sichtdreiecke
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Die von der Bebauung freizuhaltenden Grundstücksflächen im Bereich der Sichtdreiecke
(Königstraße / Planstraße) sind von jeglichen baulichen Anlagen freizuhalten. Bepflanzungen und
Einfriedungen von mehr als 0,70 m Höhe sind unzulässig. Die Höhe wird von der
Straßenverkehrsfläche, die an das jeweilige Grundstück grenzt gemessen.

7. Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

7.1 Im tatsächlichen Kronentraufbereich zzgl. eines Schutzabstandes von 1,5 m der mit einem
Erhaltungsgebot belegten Einzelbäume sowie der in das Plangebiet hineinragenden Baumkronen
sind bauliche Anlagen, Versiegelungen  jeder Art sowie Auf- und Abgrabungen unzulässig.

7.2 Die geplante Regenwasserrückhalteanlage ist naturnah auszugestalten.

8. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
sowie Gewässern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a+b BauGB)

8.1 Im Straßenraum sind mindestens ...... Pflanzinseln mit Bäumen anzulegen. Für die Bepflanzung
sind großkronige Laubbaumarten in der Qualität: Hochstamm 3 x verpflanzt, mit Drahtballen, 18-20
cm Stammumfang zu verwenden und dauerhaft zu erhalten. Es ist eine Pflanzscheibe von mind.
15 m² unversiegelt zu lassen und zu begrünen.

Die Zahl der zu pflanzenden Bäume wird im Laufe des Verfahrens verbindlich festgesetzt.

8.2 Der zum Erhalt festgesetzte Gehölzbestand des Gliederungsgrüns ist auf Dauer zu erhalten.

Teil B  -  Text

23843 Bad Oldesloe
Paperbarg 4
Tel. : 0 45 31 / 67 07 -0
Fax : 0 45 31 / 67 07 79
E-mail: oldesloe@gsp-ig.de

Gosch & Priewe
Ingenieurgesellschaft  mbH
Beratende Ingenieure (VBI) 

Gemeinde Rethwisch
Bebauungsplan Nr. 13

Vorentwurf

Stand: 01.07.2020 Seite 1



Die Zahl der zu pflanzenden Bäume wird im Laufe des Verfahrens verbindlich festgesetzt.

8.2 Der zum Erhalt festgesetzte Gehölzbestand des Gliederungsgrüns ist auf Dauer zu erhalten.
Ausgefallene Arten sind gleichartig zu ersetzen, so dass ein geschlossener Gehölzbereich erhalten
bleibt.

8.3 Der zur Entwicklung festgesetzte Gehölzbestand ist zu einer freiwachsenden Heckenstruktur
durchwachsen zu lassen und auf Dauer zu erhalten.

8.4 Je Wohneinheit ist mind. ein heimischer Laubbaum oder Obstbaum alter Kultursorte mit einem
Stammumfang von mind. 14 - 16 cm auf dem jeweiligen Grundstück zu pflanzen und auf Dauer zu
erhalten.

8.5 Alle anzupflanzenden oder mit einem Erhaltungsgebot versehenen Vegetationselemente sind auf
Dauer zu erhalten. Abgänge sind in gleicher Art und Qualität zu ersetzen.

9. Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Werden im Laufe des weiteren Verfahrens ergänzt.

10. Zuordnungsfestsetzung
(§ 9 Abs. 1 a BauGB)
Der erforderliche Kompensationsbedarf der Eingriffsregelung wurde mit einem Umfang von …… m²
Fläche und …… m Knickneuanlage ermittelt. Er wird über eine externe Kompensationsmaßnahme
auf den Flurstücken …….., Flur ……, Gemarkung …….. nachgewiesen.

Örtliche Bauvorschriften
(§ 84 Landesbauordnung (LBO))

1. Dacheindeckungen
1.1 In dem Allgemeinen Wohngebieten 1 (WA 1) sind nur nicht hochglänzende

Dacheindeckungsmaterialien in den Farben rot, rotbraun, grau oder anthrazit für das Hauptgebäude
oder Gründächer mit lebenden Pflanzen zulässig. Solar- und Photovoltaikanlagen sind zulässig.

Metallische Dacheindeckungsmaterialien sind zulässig, wenn die Dachneigung die Verwendung von
Dachpfannen aus konstruktiven Gründen nicht ermöglicht.

1.2 In dem Allgemeinen Wohngebiet 2 (WA 2) sind die Hauptgebäude mit einem Gründach mit
lebenden Pflanzen zu errichten.

1.3 Für die Dacheindeckungen der überdachten Stellplätze (sog. Carports), Garagen und
Nebenanlagen sind auch andere Dacheindeckungsmaterialien zulässig.

2. Fassaden, äußere Gestaltung baulicher Anlagen
2.1 Die Hauptgebäude sind als Sichtmauerwerk oder mit Putzfassaden in den Farbtönen rot, rotbraun,

hellgelb oder weiß zu errichten. Dabei sind glasierte und spiegelnde Fassaden ausgeschlossen.
Dies gilt nicht für Wintergärten.

2.2 Einzelne Bauteile (z.B. Laibungen, Brüstungen, Stürze, Giebel oder Gauben) können auch in
anderen Materialien oder Farbtönen hergestellt werden, wenn der Anteil dieser Materialien oder
Farbtöne 30 % der jeweiligen Fassade nicht übersteigt.

2.3 Die Sockelhöhe (Höhe zwischen Oberkante Straße und Oberkante Kellerdecke bzw. Oberkante
Rohsohle Erdgeschoss) wird mit max. 0,60 m über der mittleren Höhe des angrenzenden
Fahrbahnrandes festgesetzt.

2.4 Dachneigungen sind von 25° bis 50° zugelassen. Die Dachneigungsfestsetzungen gelten nicht für
sogenannte "Friesengiebel", diese dürfen auch steilere Dächer aufweisen. Tonnendächer sind
ausgeschlossen. Bei der Verwendung von Gründächern mit lebenden Pflanzen sind auch geringere
Dachneigungen und Flachdächer zulässig.

2.5 Für Nebenanlagen und Garagen, überdachte Stellplätze (sog. Carports) und Wintergärten werden
ausschließlich Flachdächer oder flach geneigte Dächer mit einer Dachneigung bis zu 15°
festgesetzt. Diese Festsetzung gilt nicht, wenn die Garage in das Wohngebäude integriert wird oder
die Dachflächen von Wintergärten mit dem Hauptdach konstruktiv eine Einheit bilden.

3. Einfriedungen
Einfriedungen zur öffentlichen Verkehrsfläche dürfen eine Höhe von maximal 1,20 m nicht
überschreiten.

4. Steingärten
Private nicht überbaubare Grundstücksflächen sind mit Ausnahme der Zufahrten, Abstellplätze und
Wege gärtnerisch anzulegen. Das Anlegen von sogenannten Kies-, Splitt- oder Schottergärten in
Verbindung mit dem Abdecken des Erdreiches mit Kunstoffvlies ist als versiegelte Fläche zu
bewerten und vollständig auf die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) anzurechnen.

Hinweise:
1. Vorschriften

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und
DIN-Vorschriften) können bei der Amt Bad Oldesloe-Land, Louise-Zietz-Straße 4, 23843 Bad
Oldesloe eingesehen werden.

2. Stellplatzsatzung
Die Satzung über die Herstellung notwendiger Stellplätze für das gesamte Gemeindegebiet der
Gemeinde Rethwisch in der aktuell gültigen Fassung ist zu berücksichtigen.
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Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen,
Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen § 9 Abs.1 Nr.4 und 22 BauGB
hier: Flächen zum temporären Abstellen für Müllgefäße

L

Kronenbereich

Darstellungen ohne Normcharakter

vorh. Flurstücksgrenze

in Aussicht genommene Grundstücksgrenzen

vorh. Gebäude

vorh. Böschung

Firsthöhe in m über NHN (Normalhöhennull)

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des § 9 Abs. 7 BauGB
Bebauungsplanes

Maßangabe in Meter

Sichtdreieck

Umgrenzung von Schutzgebieten und  Schutzobjekten
im Sinne des Naturschutzrechts (Bestand)

Landschaftsschutzgebiet § 15 LNatSchG 

Nachrichtliche Übernahmen § 9 Abs. 6 BauGB

Anbauverbotszone § 29 Abs. 1A StrWG
(Kreisstraße: 15 m) oder § 9 Abs. 1 FStrG

KM .... 
OD Ortsdurchfahrtsgrenze § 5 Abs. 4 FStrG

oder § 4 StrWG

Umgrenzung von Schutzgebieten und
Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts (geplant)

Geschützter Knick außerhalb des Geltungsbereiches

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten (GFL) zu belastende § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB
Flächen zu Gunsten Anlieger sowie Ver- und
Entsorgungsträger

As

FH 62.9 m

5,00

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 und 5 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO)

1.1 In den Allgemeinen Wohngebieten sind Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche
und sportliche Zwecke sowie die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Betriebe des
Beherbergungsgewerbes, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht
zulässig. Die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden-, Schank- und Speisewirtschaften,
nicht störende Handwerksbetriebe sowie nicht störende Gewerbebetriebe sind ausnahmsweise
zulässig.

2. Höhe baulicher Anlagen, Zahl der Vollgeschosse
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB sowie § 16 Abs. 2 + 3, § 18 und § 20 BauNVO)

Gebäudehöhe

2.1 In den Allgemeinen Wohngebieten werden maximal festgesetzte Gebäudehöhen (GH) durch die
Höhenangabe über der mittleren Höhe des Fahrbahnrandes festgesetzt. Maßgeblich ist die Höhe
des Fahrbahnrandes über die gesamte Grundstücksbreite parallel zur Straßenbegrenzungslinie der
Erschließungsstraße bzw. zum Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (GFL).

2.2 Grundsätzlich gelten die in der Planzeichnung festgesetzten maximalen Gebäudehöhen (GH). Für
bestimmte Bereiche sind Ausnahmen wie nachfolgend zulässig:

Von der festgesetzten Gebäudehöhe (GH) ausgenommen sind betriebsbedingte technische
Anlagen, Anlagen für Lüftungen und Kühlung, Schornsteine und betriebsbedingte Antennenanlagen
sowie untergeordnete Bauteile. Für die v.g. Anlagen und Bauteile ist eine Überschreitung der
maximalen Gebäudehöhe (GH) um bis zu 1,00 m zulässig.

Oberkante Fertigfußboden

2.3 Die Oberkante Fertigfußboden (OKFF) der Gebäude innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete
1 und 2 (WA 1 und 2) ist mindestens 20 cm über der mittleren Höhe des Fahrbahnrandes
vorzusehen. Maßgeblich ist die Höhe des Fahrbahnrandes über die gesamte Grundstücksbreite
parallel zur Straßenbegrenzungslinie der nächstgelegenen Planstraße bzw. zum Geh-, Fahr- und
Leitungsrecht (GFL).

3. Abweichende Bauweise
(§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 4 BauNVO)

In der abweichenden Bauweise (a) gelten die Vorschriften der offenen Bauweise (o) mit der
Maßgabe, dass Gebäudelängen über 25,0 m nicht zulässig sind.

4. Stellplatzflächen und Nebenanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 19 Abs. 4 BauNVO)

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes 1 (WA 1) ist eine Überschreitung der zulässigen
Grundflächenzahl (GRZ) durch Stellplätze, überdachte Stellplätze (sog. Carports), Nebenanlagen,
Garagen sowie deren Zufahrten und genehmigungsfreie bauliche Anlagen gem. LBO bis zu einer
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,5 zulässig.

5. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen i.d. Baugebieten
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

5.1 In dem Allgemeinen Wohngebiet 1 (WA 1 ) sind maximal zwei (2) Wohnungen pro Einzelhaus [E]
sowie  zwei (2) Wohnungen pro Doppelhausscheibe zulässig.

5.2 In dem Allgemeinen Wohngebiet 2 (WA 2) sind maximal acht (8) Wohnungen pro Einzelhaus
zulässig.

6. Sichtdreiecke
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Die von der Bebauung freizuhaltenden Grundstücksflächen im Bereich der Sichtdreiecke
(Königstraße / Planstraße) sind von jeglichen baulichen Anlagen freizuhalten. Bepflanzungen und
Einfriedungen von mehr als 0,70 m Höhe sind unzulässig. Die Höhe wird von der
Straßenverkehrsfläche, die an das jeweilige Grundstück grenzt gemessen.

7. Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

7.1 Im tatsächlichen Kronentraufbereich zzgl. eines Schutzabstandes von 1,5 m der mit einem
Erhaltungsgebot belegten Einzelbäume sowie der in das Plangebiet hineinragenden Baumkronen
sind bauliche Anlagen, Versiegelungen  jeder Art sowie Auf- und Abgrabungen unzulässig.

7.2 Die geplante Regenwasserrückhalteanlage ist naturnah auszugestalten.

8. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
sowie Gewässern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a+b BauGB)

8.1 Im Straßenraum sind mindestens ...... Pflanzinseln mit Bäumen anzulegen. Für die Bepflanzung
sind großkronige Laubbaumarten in der Qualität: Hochstamm 3 x verpflanzt, mit Drahtballen, 18-20
cm Stammumfang zu verwenden und dauerhaft zu erhalten. Es ist eine Pflanzscheibe von mind.
15 m² unversiegelt zu lassen und zu begrünen.

Die Zahl der zu pflanzenden Bäume wird im Laufe des Verfahrens verbindlich festgesetzt.

8.2 Der zum Erhalt festgesetzte Gehölzbestand des Gliederungsgrüns ist auf Dauer zu erhalten.
Ausgefallene Arten sind gleichartig zu ersetzen, so dass ein geschlossener Gehölzbereich erhalten
bleibt.

8.3 Der zur Entwicklung festgesetzte Gehölzbestand ist zu einer freiwachsenden Heckenstruktur
durchwachsen zu lassen und auf Dauer zu erhalten.

8.4 Je Wohneinheit ist mind. ein heimischer Laubbaum oder Obstbaum alter Kultursorte mit einem
Stammumfang von mind. 14 - 16 cm auf dem jeweiligen Grundstück zu pflanzen und auf Dauer zu
erhalten.

8.5 Alle anzupflanzenden oder mit einem Erhaltungsgebot versehenen Vegetationselemente sind auf
Dauer zu erhalten. Abgänge sind in gleicher Art und Qualität zu ersetzen.

9. Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Werden im Laufe des weiteren Verfahrens ergänzt.

10. Zuordnungsfestsetzung
(§ 9 Abs. 1 a BauGB)
Der erforderliche Kompensationsbedarf der Eingriffsregelung wurde mit einem Umfang von …… m²
Fläche und …… m Knickneuanlage ermittelt. Er wird über eine externe Kompensationsmaßnahme
auf den Flurstücken …….., Flur ……, Gemarkung …….. nachgewiesen.

Örtliche Bauvorschriften
(§ 84 Landesbauordnung (LBO))

1. Dacheindeckungen
1.1 In dem Allgemeinen Wohngebieten 1 (WA 1) sind nur nicht hochglänzende

Dacheindeckungsmaterialien in den Farben rot, rotbraun, grau oder anthrazit für das Hauptgebäude
oder Gründächer mit lebenden Pflanzen zulässig. Solar- und Photovoltaikanlagen sind zulässig.

Metallische Dacheindeckungsmaterialien sind zulässig, wenn die Dachneigung die Verwendung von
Dachpfannen aus konstruktiven Gründen nicht ermöglicht.

1.2 In dem Allgemeinen Wohngebiet 2 (WA 2) sind die Hauptgebäude mit einem Gründach mit
lebenden Pflanzen zu errichten.

1.3 Für die Dacheindeckungen der überdachten Stellplätze (sog. Carports), Garagen und
Nebenanlagen sind auch andere Dacheindeckungsmaterialien zulässig.

2. Fassaden, äußere Gestaltung baulicher Anlagen
2.1 Die Hauptgebäude sind als Sichtmauerwerk oder mit Putzfassaden in den Farbtönen rot, rotbraun,

hellgelb oder weiß zu errichten. Dabei sind glasierte und spiegelnde Fassaden ausgeschlossen.
Dies gilt nicht für Wintergärten.

2.2 Einzelne Bauteile (z.B. Laibungen, Brüstungen, Stürze, Giebel oder Gauben) können auch in
anderen Materialien oder Farbtönen hergestellt werden, wenn der Anteil dieser Materialien oder
Farbtöne 30 % der jeweiligen Fassade nicht übersteigt.

2.3 Die Sockelhöhe (Höhe zwischen Oberkante Straße und Oberkante Kellerdecke bzw. Oberkante
Rohsohle Erdgeschoss) wird mit max. 0,60 m über der mittleren Höhe des angrenzenden
Fahrbahnrandes festgesetzt.

2.4 Dachneigungen sind von 25° bis 50° zugelassen. Die Dachneigungsfestsetzungen gelten nicht für
sogenannte "Friesengiebel", diese dürfen auch steilere Dächer aufweisen. Tonnendächer sind
ausgeschlossen. Bei der Verwendung von Gründächern mit lebenden Pflanzen sind auch geringere
Dachneigungen und Flachdächer zulässig.

2.5 Für Nebenanlagen und Garagen, überdachte Stellplätze (sog. Carports) und Wintergärten werden
ausschließlich Flachdächer oder flach geneigte Dächer mit einer Dachneigung bis zu 15°
festgesetzt. Diese Festsetzung gilt nicht, wenn die Garage in das Wohngebäude integriert wird oder
die Dachflächen von Wintergärten mit dem Hauptdach konstruktiv eine Einheit bilden.

3. Einfriedungen
Einfriedungen zur öffentlichen Verkehrsfläche dürfen eine Höhe von maximal 1,20 m nicht
überschreiten.

4. Steingärten
Private nicht überbaubare Grundstücksflächen sind mit Ausnahme der Zufahrten, Abstellplätze und
Wege gärtnerisch anzulegen. Das Anlegen von sogenannten Kies-, Splitt- oder Schottergärten in
Verbindung mit dem Abdecken des Erdreiches mit Kunstoffvlies ist als versiegelte Fläche zu
bewerten und vollständig auf die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) anzurechnen.

Hinweise:
1. Vorschriften

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und
DIN-Vorschriften) können bei der Amt Bad Oldesloe-Land, Louise-Zietz-Straße 4, 23843 Bad
Oldesloe eingesehen werden.

2. Stellplatzsatzung
Die Satzung über die Herstellung notwendiger Stellplätze für das gesamte Gemeindegebiet der
Gemeinde Rethwisch in der aktuell gültigen Fassung ist zu berücksichtigen.
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Planzeichen Erläuterungen Rechtsgrundlagen

Festsetzungen
Art der baulichen Nutzung § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB

Allgemeine Wohngebiete § 4 BauNVO

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsberuhigter Bereich

Zweckbestimmung:

Maß der baulichen Nutzung § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB
§ 16 BauNVO

Grundflächenzahl (GRZ)

Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze

Gebäudehöhe als Höchstmaß in m über
Fahrbahnrand, siehe Teil B Text, Ziffer 2

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
§ 22 und § 23 BauNVO 

Offene Bauweise

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Baugrenze

Verkehrsflächen § 9 Abs. 1 Nr. 11
und Abs. 6 BauGB

Abweichende Bauweise
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GRZ 0,25 RRB

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung  § 9 Abs. 1 Nr. 12, 14
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen; und Abs. 6 BauGB
Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem
Klimawandel entgegenwirken

Flächen für Versorgungsanlagen

Zweckbestimmung:

Abwasser, hier: Regenrückhaltung

Grünflächen § 9 Abs. 1 Nr. 15
und Abs. 6 BauGB

Private Grünfläche

Öffentliche Grünfläche

Zweckbestimmung:

Spielplatz

Zweckbestimmung:
Saumstreifen

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen
und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

Erhaltung von Bäumen § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

GG Gliederungsgrün

Umgrenzung von Flächen zur Entwicklung freiwachsender § 9 Abs.1 Nr. 25a,
Bäume und Sträucher und  sonstigen Bepflanzungen  25b BauGB
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Satzung der
Gemeinde Rethwisch

 über den Bebauungsplan Nr. 13
"Südlich der Königstraße"

Satzung der Gemeinde Rethwisch über den Bebauungsplan Nr. 13
"Südlich der Königstraße"
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P-Nr.: 19 / 1188

Plangrundlage:

23843 Bad Oldesloe
Paperbarg 4
Tel. : 0 45 31 / 67 07 -0
Fax : 0 45 31 / 67 07 79
E-mail: oldesloe@gsp-ig.de

Gosch & Priewe
Ingenieurgesellschaft  mbH
Beratende Ingenieure (VBI) 

Das Gebiet umfasst das Flurstück 153 der Flur 4, Gemarkung Rethwischdorf, sowie eine Teilfläche des
Flurstückes 59/28 (Königstraße - K 68).

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 84 Landesbauordnung (LBO) wird
nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom .................................... folgende Satzung
über den Bebauungsplan Nr. 13 "Südlich der Königstraße",  bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)
und dem Text (Teil B), erlassen.

Satzung

 DigitalerAtlasNord  Ó GeoBasis-DE/VermGeo SH, BKG - August 2019

Vermessungsbüro Holst (ÖbVI)
Lily-Braun-Straße 40
23843 Bad Oldesloe
Stand: 06.032020

Gemeinde: Rethwisch

Gemarkung: Rethwischdorf

Flur: 4             

Vorentwurf

Planzeichenerklärung

Es gilt die BauNVO: i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI.IS.3786)
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